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aktuell kritisch unabhängig

anzeigenfrei international

Auf Bild-Niveau macht das Handelsblatt (HB) Front gegen die Immobilienwirtschaft, liebe Leserinnen
und Leser. In der Ausgabe vom 25.5. 2010 präsentiert das HB sein “Rotbuch der Staatshilfen – Die 111 unsin-
nigsten Subventionen“. Motto: “Brauereien und Brummifahrer bekommen sie, Hauserben, Matrosen und die Betrei-
ber von Biogasanlagen auch: Der deutsche Staat subventioniert fast alles.“ Unter den “unsinnigsten Subventionen“
finden sich auch Steuererleichterungen für  ++ Stadtentwicklung (“Im Problemkiez gibt’s Steuergeschenke“)
++ Kulturerbe (“Bonus für Immobilienbesitzer mit Stil“)  ++ Denkmalschutz (“Wer sich ein Denkmal leisten
kann, bekommt was dazu“) und  ++ Eigenheimzulage (“Wer kein Geld hat, soll trotzdem bauen“). Ira von Cölln,
Bundesgeschäftsführerin des BFW (Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V).
macht auf Nachfrage Ihrer Redaktion die Gegenrechnung auf: “In der Immobilienwirtschaft
hat der Abbau von Förderungen bereits seit 15 Jahren Einhalt genommen und zu drastischen Verän-
derungen geführt. 2004 wurden die Abschreibungssätze für Immobilien erneut herabgesetzt, 2006 wurde die degressi-
ve AfA und die Eigenheimzulage abgeschafft. 2008 wurde die Zinsschranke eingeführt. Rein inländische Unternehmen
mit hohen Fremdfinanzierungen – typisch für die mittelständisch organisierte Immobilienwirtschaft – werden verstärkt da-
durch getroffen. Aufgrund der langen Investitionszeiträume ist es für die Immobilienwirtschaft evident, verläßliche,
kalkulierbare Rahmenbedingungen über langfristige Zeiträume von der Politik zu erhalten. Die Investitionsbereit-
schaft in Denkmalimmobilien kann nur durch angemessene Abschreibungsmöglichkeiten erhalten werden. Die steuer-
liche Förderung ist ein wichtiger Ausgleich für den bürokratischen und bautechnischen Mehraufwand bei der Sanie-
rung und Erhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden. Über 100.000 Denkmäler sind in den letzten Jahren zerstört
worden. Baudenkmäler erhöhen die Standortqualität und kurbeln die Wirtschaft sowie den Tourismus an. Laut Ex-
perten löst jeder Euro an öffentlicher Förderung bis zu 9 Euro private Investitionen aus. Dies ist besser als jedes Kon-
junkturpaket mit Abwrackprämien für die Automobilindustrie, die im Ausland produziert.“

Daß die Immobilienwirtschaft beim Subventionsabbau immer an vorderster Front zur Kasse gebeten
wurde, betont auch Haus & Grund-Sprecher Alexander Wiech: “Subventionen sind in der Regel ökono-

misch schädlich. Auch die Immobilien- und Wohnungswirtschaft war in der Vergangenheit
Nutznießer dieser Leistungen. Einer der größten Posten war zum Beispiel die Eigenheimzula-

ge, die 2006 abgeschafft wurde und nun kontinuierlich ausläuft. Ein anderes Beispiel ist die degressive Abschreibung
für den Mietwohnungsneubau, die 2006 gestrichen wurde. Der Staat ist also bei der Subventionskürzung im Immo-
bilien- und Wohnungssektor schon ein gutes Stück vorangekommen. Zwischen 2007 und 2010 sanken die Finanzhil-
fen und Steuervergünstigungen in diesem Bereich laut Subventionsbericht der Bundesregierung um 40 Prozent. Die
Wohnungswirtschaft ist damit beim Subventionsabbau bereits Vorreiter. Behandelte der Staat andere Wirtschaftsbe-
reiche ähnlich, wären wir auf dem Weg zu gesunden Staatsfinanzen schon ein gutes Stück weiter.“

Liebe Handelsblatt Redaktion: Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen -
oder ist der ermäßigte MwSt-Satz für Zeitungen etwa keine Subvention?
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‘immo’-Fazit

Friedrich Merz ausgebootet, Roland Koch kaltgestellt, Horst Köhler im Regen stehen gelassen und
die Bundeskanzlerin schweigt weiter eisern – Wer klare Worte schätzt, findet sie bei uns:  ●● Han-
delsblatt polemisiert gegen die Immobilienwirtschaft  ●● Offene Richterschelte zum gewerblichen
Grundstückshandel  ●● Seeling-Modell: Der Countdown läuft  ●● Photovoltaik: Modulhersteller be-
klagen PHOTON-Testmethode  ●● Der Immobilienexperte: Wie weit können die Baugeldzinsen noch
sinken?  ●● Beilage (I): Der Immobilien-Abschreibungstrick  ●● Beilage (II): Geld & Steuern

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, um eine zuverlässige Anzeige und Ausgabe von Geschäftsdokumenten zu erzielen. Die PDF-Dokumente können mit Acrobat und Reader 5.0 und höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Zusammen pro Datei
     Bund: Links
     Auflösung: 600 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 223.23 Höhe: 307.563 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Mittel
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Mittel
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1800 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ /CourierNewPS-BoldMT /ArialUnicodeMS /ArialNarrow-Bold /ArialNarrow-BoldItalic /CenturyGothic-Bold /ArialNarrow /Impact /CenturyGothic-Italic /Arial-Black /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT /Arial-BoldItalicMT /Georgia /CourierNewPS-BoldItalicMT /Arial-BoldMT /TimesNewRomanPS-ItalicMT /TimesNewRomanPSMT /Trebuchet-BoldItalic /TimesNewRomanMT-ExtraBold /CourierNewPSMT /TimesNewRomanPS-BoldMT /TrebuchetMS /Arial-BlackItalic /Tahoma /Tahoma-Bold /Verdana-Bold /ArialNarrow-Italic /Verdana /CenturyGothic /Arial-ItalicMT /CenturyGothic-BoldItalic /Georgia-BoldItalic /Georgia-Italic /ArialMT /LucidaConsole /TrebuchetMS-Bold /TrebuchetMS-Italic /Verdana-BoldItalic /CourierNewPS-ItalicMT /Verdana-Italic /Georgia-Bold ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Gray Gamma 2.2
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de



... immobilien intern - Ihr starker Partner in allen Immobilienfragen aus Europas g

ii 11/10 Seite 2

Kein gewerblicher Grundstückshandel bei Zwischenschaltung ...

... einer “wertschöpfenden“ GmbH. Gewerblichkeit ja oder nein, diese Streitfrage mit der Finanzverwal-
tung ist ein Dauerbrenner in der Rechtsprechung. Ein neues - klarstellendes - Urteil des BFH (Az. IV R
25/08) dürfte bei vorausschauender Planung jetzt Entschärfung bringen. Der Leitsatz der Entscheidung
lautet: “Im Hinblick auf einen gewerblichen Grundstückshandel ist die Zwischenschaltung einer GmbH nicht miß-
bräuchlich, wenn die GmbH nicht funktionslos ist, d.h. wenn sie eine wesentliche wertschöpfende eigene Tätigkeit (z.B.
Bebauung des erworbenen Grundstücks) ausübt.“ Für den Berliner Steuerexperten RA Dr. Thomas Kaligin
ist die Entscheidung des 4. Senats “von erheblicher Tragweite für die deutsche Immobilienwirtschaft, da die bishe-
rige exzessive Rechtsprechung zur Annahme eines gewerblichen Grundstückshandels signifikant eingeschränkt wird.
Der BFH stärkt damit die steuerrechtliche Selbständigkeit der GmbH als eigenständiges Körperschaftsteuersubjekt“.

Zum besseren Verständnis: Im Streitfall ging es um eine GbR, die von der Treuhand ein Verwal-
tungsgebäude mit Nebengebäuden erworben hatte. Die GbR sanierte das Verwaltungsgebäude
und vermietete es anschließend an das Land zur Verwendung als Grundbuchamt. Die Nebenge-
bäude ließ sie abreißen. Auf dem frei gewordenen Grundstück wollte sie zunächst einen Büro-
und Einzelhandelsgewerbekomplex errichten lassen. Da die Vermietungsbemühungen hinsicht-
lich der Büroräume erfolglos blieben, entschloß sich die GbR daraufhin, stattdessen 45 Wohnun-
gen zu errichten und zu veräußern. Zur Ausführung dieses Vorhabens gründeten die GbR-Ge-
sellschafter eine GmbH und übertrugen auf diese einen Miteigentumsanteil an dem Objekt. Die
GbR schloß mit der GmbH mehrere Verträge, die die GmbH verpflichtete, Wohnungen und Ge-
werberäume zu errichten und die so entstandenen Wohnungen zu vermarkten. Nach Fertigstel-
lung des Gesamtobjekts veräußerte die GmbH die Eigentumswohnungen, bevor sie kurze Zeit später
in Insolvenz geriet. Das Finanzamt war der Auffassung, die GbR habe aufgrund ihrer Aktivitäten ei-
nen gewerblichen Grundstückshandel betrieben. Ihr seien die Veräußerungsaktivitäten der zwischen-
geschalteten, beteiligungsidentischen GmbH aufgrund Gestaltungsmißbrauchs zuzurechnen.

Diese Auffassung teilt der BFH nicht, da die GbR den Grundbesitz nicht in unbedingter Veräußerungs-
absicht erworben hat, sondern ihn vermieten wollte. Damit hat die GbR den Bereich der privaten Ver-
mögensverwaltung nicht verlassen. Auch die Verkaufsaktivitäten der GmbH seien der GbR nicht zuzu-
rechnen. Die Zwischenschaltung einer Kapitalgesellschaft zur Vermeidung eines gewerblichen Grund-
stückshandels kann zwar als Mißbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten (§ 42 AO) angese-
hen werden, wenn die erwerbende Gesellschaft im wesentlichen zum Zwecke des Kaufs und des Weiter-
verkaufs gegründet worden ist, oder wenn sie in Bezug auf die Veräußerungsgeschäfte funktionslos ist.
Der BFH hält diese Voraussetzungen im Streitfall jedoch nicht für gegeben. Denn die GmbH im Streit-
fall war nicht funktionslos; sie hat die Wohnungen nicht nur veräußert, sondern selbst errichtet.

Die Spielregeln sind jetzt klar. Wird eine GmbH zwischengeschaltet, die lediglich
an- und verkauft und den “Rahm“ abschöpft, ist höchste

Vorsicht geboten, da dies auf die beherrschende GbR zurückschlägt. Ent-
faltet die GmbH aber darüber hinaus eine wesentliche wertschöpfende
Tätigkeit, z.B. Bautätigkeit auf dem erworbenen Grundstück, ist sie nicht
funktionslos. In diesem Fall hat der Steuerpflichtige auch die freie Wahl, welche Rechtsform er für
diese Tätigkeit wählt. Die Rechtsformwahl der GmbH macht auch Sinn, z.B. aus Haftungsgründen.

“Seeling“-Modell: Der Countdown läuft!

Über das Auslaufmodell “Seeling“ und seine Steuervorteile beim Vorsteuerabzug eines gemischt genutz-
ten Hauses hatten wir zuletzt in ‘immo‘ 04/10 ausführlich berichtet.  Hintergrund ist die verpflichtende
Umsetzung der europäischen Mehrwertsteuersystemrichtlinie, die es ab 2011 nicht mehr erlaubt, bei der
Anschaffung oder Herstellung von Gebäuden die volle Umsatzsteuer zurückzuerlangen, wenn die Im-
mobilie nicht gänzlich für umsatzsteuerpflichtige Zwecke verwendet wird. Allerdings erfolgt in diesen
Fällen bereits nach geltender Rechtslage eine “Berichtigung“ der  Vorsteuererstattung über einen Zeit-
raum von zehn Jahren nach den Grundsätzen des § 15a UStG. Bereits damals gaben wir Entwarnung,
daß der Gesetzgeber diesen Liquiditätsvorteil nicht mehr rückwirkend kappen kann. Unsicherheit be-
stand aber noch insoweit, ob das “Seeling“-Modell nur noch für Gebäude angewendet werden kann, die
vor dem Stichtag 1.1. 2011 “fertiggestellt“ oder “angeschafft“ worden sind oder ob es ausreicht, wenn die
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Anschaffung oder “Beginn der Herstellung“ vor dem Stichtag liegt. Ersteres war ursprünglich in einem
Referentenentwurf des BMF zu  § 15 Abs. 1b UStG-E vorgesehen. Das hätte aber in der Praxis zu er-
heblichen Problemen geführt, weil der Begriff der “Fertigstellung“ nicht im Umsatzsteuergesetz definiert
ist. Freiberufler und Gewerbetreibende, die mit einem solchen Modell liebäugeln, können jetzt aufat-
men: Der nunmehr vom BMF veröffentlichte Regierungsentwurf zum Jahressteuergesetz 2010 gewährt

im Rahmen der Einschränkung eines vollen Vorsteuerabzugs bei gemischt-
genutzten Gebäuden eine “angemessene Übergangsfrist“. Danach soll die neue
Regelung nicht auf Gebäude angewendet werden, deren Anschaffung oder
“Beginn der Herstellung“ vor dem 1.1 2011 liegt. Bei Gebäuden, für die ein Bau-
genehmigung erforderlich ist, gilt als Beginn der Herstellung der Zeitpunkt,

in dem der Bauantrag gestellt wird ( § 27 Nr. UStG-E) Das sollte aus jetziger Sicht als Planungsgrundlage
reichen, um entsprechende Bauvorhaben voranzutreiben.

Photovoltaik: Mit Sonnenergie Geld sparen!

Nachdem wir Ihnen in der Ausgabe 08/10  die steuerlichen Vorteile der Dachstromtechnik vorgestellt
haben, wenden wir uns heute der wirtschaftlichen Seite der Modultechnik zu. Seit 2005 mißt das Aachener
Labor PHOTON den Ertrag von insgesamt 16 Solarmodulherstellern. Die alles entscheidende Gretchen-
frage lautet: “Wie viele Kilowattstunden pro Kilowatt installierte Leistung fließen in den Wechselrichter?“ Den
höchsten Ertrag lieferten währende des gesamten Jahresverlaufs 2009 dabei die Module der deutschen
Solarworld, gefolgt vom US Unternehmen First Solar, das nur 0,4% weniger Strom als der Testsieger
lieferte. Natürlich wollten wir von den “Verlierern“
des Tests wissen, wie sie sich das schlechte Ab-
schneiden von bis zu 12% gegenüber dem Test-
sieger erklären? Dazu Daniela Faust-Rogausch,
Manager Corporate Communications bei KYOCERA
Deutschland: “Gar nicht! Das von Photon getestete
Modul KC 170 GT-2 hat im Test von Stiftung Waren-
test im Mai 2006 mit der besten vergebenen Note von
1,9 (gut) abgeschnitten. Aufgrund des hervorragenden
Testergebnisses sehen wir keinerlei Veranlassung, techni-
sche Änderungen an diesem Modul vorzunehmen.“ Glei-
chermaßen selbstbewußt äußerte sich auch Vor-
stand Lars Waldmann von Schott Solar: “Das
von Photon getestete Modul ASE 300 EFG DG – FT ist
ein Doppelglasmodul mit EFG-Zellen. Das Modul war
1999 bei der Stiftung Warentest Testsieger. Doppelglas
hat seine bestimmten Einsatzgebiete mit hoher mechani-
scher oder chemischer Belastung, die es sehr gut verträgt.
Die Anlagen haben eine hervorragende  Langlaufleistung
– wir sprechen uns in 30 Jahren wieder dazu!“ Beide
Antworten machen auf eine Schwachstelle im Pho-
ton-Test aufmerksam:  Alle Module, die seit 2005
neu in den Test aufgenommen wurden, werden in
derselben Tabelle geführt. Die fehlende Unterglie-
derung nach dem Jahr der Installation und damit
der Produktion des Moduls vergleicht Äpfel mit
Birnen, da sich die Modultechnik  ständig weiter-
entwickelt.  Das beklagt auch Andrea Ocker vom
deutschen Hersteller Solarfabrik AG aus Frei-
burg: “Unser Modul war 2005 Testsieger. Module, die
später in den Test aufgenommen werden, profitieren von den kontinuierlichen  Verbesserungen der Produktionstechno-
logie. Eigene Leistungstests bestätigen die außerordentlich hohen Erträge von Solar-Fabrik-Anlagen“.  Auch Mo-
dulhersteller Sunways sieht seine Module nicht objektiv getestet. Dazu Michael Groll, Marketing-Vor-
stand: “Die Normierung auf STC-Leistung (Anm. der Redaktion: Meßverfahren zur Leistungsermittlung)
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Der  173-seitige Gesetzentwurf
ist ausschließlich im Internet
abrufbar unter www.immo-
bilien-intern-service.de.

Dipl.-Volkswirt & Steuerberater Fritz Salditt

Wie weit können die Baugeldzinsen
noch sinken?

Die weiter anhaltenden Turbulenzen an den Kapitalmärkten führen
zu einer Flucht in Staatsanleihen mit der Folge weiter sinkender
Zinsen. Für Baufinanzierungen hat dies die angenehme Folge, daß
Hypotheken mit einer zehnjährigen Zinsfestschreibung bereits zu
Zinssätzen unter 4 % abgeschlossen werden können, so daß in
vielen Fällen Kreditzinsen unter den erzielbaren Mieterträgen liegen.
Für langfristig orientierte Investoren bietet sich damit eine histori-
sche Chance, die nur selten im Leben wiederholbar sein sollte. Da
ein Zinsanstieg bzw. eine Zinswende mit einem Zinsanstieg von über
1 % für die nächsten 12 - 18 Monate erwartet werden muß, kann
insoweit dringend angeraten werden, auch vorzeitige Neuein-
deckungen von Finanzierungen abzuschließen. Eine eventuelle
Vorfälligkeitsentschädigung kann über ein sog. Forwarddarlehen in
die Zinskonditionen einkalkuliert werden, so daß die neuen Zinsen
hierdurch nur unerheblich steigen sollten. Diese Empfehlung gilt
sowohl für Eigennutzer wie auch für Vermieter von Immobilien, da
die verstärkte Nachfrage nach Qualitätsimmobilien an zukunftssi-
cheren Standorten bei mittelfristig steigenden Inflationsgefahren
sich weiter verstärken wird. Da auch die Steueroase Immobilien mit
einer steuerfreien Veräußerungsmöglichkeit nach 10 Jahren für
vermietete Objekte und auch einer steuerfreien früheren
Veräußerungsmöglichkeit für eigengenutzte Objekte erhalten bleibt
und sogar die Vererbung von eigengenutzten Immobilien unter
gewissen Voraussetzungen steuerfrei bleibt, gibt es eigentlich

keinen Grund, mit Kaufentscheidungen zu warten
oder eine Umfinanzierung aufzuschieben.

“Viel Erfolg bei Ihren Immobilienaktivitäten und
keine Sorge bei den Wirtschafts- und Finanzmarkt-
turbulenzen“

wünscht Ihnen Ihr Immobilien- und Steuerexperte
aus Ratingen
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Ein Mann kommt in eine Zoohandlung und möchte
zehn Ratten kaufen. “Wozu brauchen Sie die denn?“,
wundert sich der Verkäufer. Antwortet der Mann:
“Ich habe meine Wohnung gekündigt und muß sie so
verlassen, wie ich sie vorgefunden habe.“

läßt diejenigen in besserem Licht erscheinen, die zu optimistische Angaben machen. Und genau diese bei Sunways ‘Lei-
stungPlus+‘ genannte Plus-Sortierung, zum alleinigen Vorteil der Kunden, trägt in entscheidender Weise zur schlechten
Bewertung der Sunways-MHH-Module bei!“ Während sich diese vier Hersteller klar zu den Testergebnissen
äußern, drücken sich Isofon, Sharp und Solarfun um eine Antwort.

PHOTON sollte zukünftig seine Testtabelle nach dem Jahr der Inbetriebnahme
der Module aufschlüsseln und ausweisen, welche Module noch produziert wer-

den. Neben den Testergebnissen einzelner Zeitschriften sollten Sie sich unbedingt vom  Fach-
handwerker Ihres Vertrauens beraten lassen , da er  im Zweifel die Vor- und Nachteile der unter-
schiedlichen Modultypen und damit ihre Pluspunkte und Schwachstellen je nach Einsatzort be-
stens beurteilen kann. Darüber hinaus sollten Sie auch die Gewährleistungs- und Garantiebedin-
gungen der Hersteller genauestens unter die Lupe nehmen.

++  Immobiliensplitter  ++  Immobiliensplitter  ++  Immobiliensplitter ++

●● Sperrmüll: Mit dem Segen des BGH (Az. VIII ZR 137/09) dürfen Sie “Sperrmüllkosten“ nunmehr auch  bei
preisgebundenen Wohnungen unter Bezugnahme auf die Anlage 3 zu § 27 II BV im  Rahmen der Betriebskostenab-
rechnung auf Ihre Mieter umlegen. Auch wenn diese Kosten nicht jährlich anfallen, handelt es sich nach Ansicht der
Richter um “laufende“ und mithin um “regelmäßige Müllbeseitigungskosten“. Damit sind nun auch Kosten umlagefähig,
die durch von fremden Dritten abgelegten Müll entstehen. Bis dato galt, daß Sperrmüll- und Entrümpelungskosten nur
im Rahmen einer geregelten Entsorgung für alle Mieter auch auf diese umgelegt werden dürfen. Dagegen durften Kosten
für den “unerlaubten“ Sperrmüll einzelner Mieter oder Dritter nicht auf andere Mieter umgelegt werden. Das Urteil ist
abrufbar gegen 5 € Servicescheck oder unter www.immobilien-intern-service.de (Best.Nr. ii 11/10-03)
●● Typengutachten: Wollen Sie die Miete für eine Wohnung marktgerecht anpassen, können Sie das auch mit einem
Sachverständigengutachten begründen, das sich statt auf die Wohnung des Mieters auf eine in Größe und Ausstattung
“vergleichbare“ Wohnung bezieht. Wie der BGH in einem vermieterfreundlichen Urteil (Az. VIII ZR 122/09) aktuell
bestätigt, sind die formellen Anforderungen an die Begründung für eine Mieterhöhung gem. § 558 a BGB (“Mieterhöhung
bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete“) auch durch ein als Typengutachten bezeichnetes Sachverständigengutachten
erfüllt    ●● Öko-Heizung: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zieht die Notbremse. Nachdem bereits die KfW
die Förderung für Solarheizungen, Pelletöfen und Wärmepumpen
mit zinsverbilligten Krediten zu Jahresbeginn eingestellt hat, hat
nunmehr auch der Bundesfinanzminister eine Haushaltssperre
verhängt, da die bereitgestellten Mittel in Höhe von 115 Mio €
aufgebraucht sind. Neue Anträge werden beim Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BafA) zur Zeit nicht angenom-
men. Bundesumweltminister Norbert Röttgen hat sich bisher
vergeblich für eine Aufhebung der Sperre eingesetzt. Jetzt soll
der Haushaltsausschuß auf Antrag der Grünen über die Aufhe-
bung der Sperre entscheiden
●● Vorsteuerabzug: Der BFH hält an den strengen Anforderun-
gen an eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung weiter
fest  (Az. XI B 31/09). Allgemeine Beschreibungen für handwerk-
liche Leistungen wie “Trockenbauarbeiten“, “Fliesenarbeiten“
oder “Außenputzarbeiten“ genügen danach nicht den Anforde-
rungen an die Leistungsbeschreibung einer zum Vorsteuerabzug berechtigenden Rechnung, da hierdurch die Gefahr
einer mehrfachen Abrechnung der damit verbundenen Leistung in einer anderen Rechnung nicht ausgeschlossen sei,

so die Richter. Erforderlich sind vielmehr Angaben “tatsächlicher“ Art, die eine
eindeutige Identifizierung der Leistung ermöglichen. Eine bloße buchhalterische
Überprüfung genügt nicht. Diese Regeln gelten auch für Kleinstunternehmer, die
handwerkliche Arbeiten ausführen.

Mit freundlichen Grüßen aus Düsseldorf
Ihre »immobilien intern«-Chefredaktion

Michael Niermann
 - Rechtsanwalt -
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Das aktualisierte Stichwortverzeich-
nis 2010 ist abrufbar gegen frankier-
ten Rückumschlag (0,55 €) oder unter
www.immobilien-intern-service.de

Profi(t)tips
Die folgenden Themen können Sie gegen  Einsendung eines
frankierten Rückumschlages anfordern:

❏ Geldmarktkonditionen: Die Hypothekenzinssätze von
über 120 Banken und Versicherungen listet unser Schwester-
dienst ‘investment intern‘ ebenso wie Kontokorrent-, Ra-
tenkredit-, Festgeld- und viele weitere Anlagezinssätze. Die
aktuelle Ausgabe liegt für Sie zum Abruf bereit (Best.-Nr.:
ii 11/10-04, 0,90 € Porto).

❏ Gold als Depotbeimischung: Seit Jahresbeginn hat
der Goldpreis bereits um 12% zugelegt. Über die besten
Investmentfonds auf Edelmetalle/Gold klären Sie unsere
Kollegen der Redaktion ‘finanztip‘ in einer Spezialbeilage auf
(Best.Nr.: ii 11/10-05, 0,55 € Porto).

‘immo’-Fazit:


